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Wohnen in Moosach 2 Sanierungsgebiet, GWG-Wohnungen; Umsetzung von Mietern

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 05456 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 10 Moosach vom 22.05.2023

Sehr geehrter Herr Kuhn,

der o. g. Antrag des Bezirksausschusses Stadtbezirkes 10 - Moosach wurde dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung zur Bearbeitung zugeleitet.

Mit Ihrem Antrag bitten Sie die GWG München um konkrete Benennung von Daten wie aus 
der Sicht der GWG München, diejenigen Mieter die aufgrund der geplanten 
Sanierungsmaßnahmen ihre bisherigen Wohnungen verlassen müssen, anschließend 
untergebracht werden.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung führt zu Ihrem Antrag Folgendes aus:

Die GWG München wird allen Mieter*innen die einen unbefristeten Mietvertrag besitzen, 
rechtzeitig alternative Wohnungen anbieten. Bereits weit im Vorfeld nach Beschlussfassung 
durch den Aufsichtsrat in der Regel mindestens 2 3 Jahre vor dem eigentlichen Beginn der 
Umsetzungen werden die betroffenen Mieter*innen bereits durch die GWG informiert.
Im Anschluss wird mit jeder Mietpartei ein Einzelgespräch zur Erhebung der individuellen 
Situation und Bedarfe geführt, um eine sozial verträgliche Umsetzung, oder sogar eine 
Verbesserung der Lebenssituation zu gewährleisten. In diesen Gesprächen sollen zudem alle 
Fragen geklärt werden um den Mieter*innen ggf. bestehende Sorgen und Ängste zu nehmen.
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Die Inanspruchnahme der Angebote durch die bisherigen Festmieter liegt bei nahezu 100 %.
Dies ist auch gut daran erkennbar, dass bereits mehrere Bauabschnitte ganz oder 
weitgehend freigemacht sind. 

Parallel werden ab dem Zeitpunkt des Aufsichtsratsbeschusses freiwerdende
Wohnungen bis zum tatsächlichen Beginn der Freimachungsphase nur noch befristet, unter 
Bezugnahme auf die geplante wirtschaftliche Verwertung/Abbruch und Ersatzneubau, durch 
die GWG München vermietet. Dies geschieht um zum einen, unnötig lange Leerstände in den 
Altbeständen zu vermeiden und andererseits, um die Umsetzung der Festmieter besser 
gewährleisten zu können, da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ersatzwohnungen stark 
begrenzt ist. 

Die potentiellen Nachmieter*innen dieser Wohnungen erhalten daher durch die GWG 
München lediglich einen Zeitvertrag, der bis maximal 1 Jahr vor Beginn des Abbruchs
abgeschlossen wird. Diese Mieter*innen werden im Vorfeld explizit durch die GWG München 
darauf hingewiesen, dass nach Ablauf der Vertragslaufzeit keine Ersatzwohnung zur 
Verfügung gestellt wird und sich rechtzeitig und eigenverantwortlich um eine Unterkunft 
bemüht werden muss. Jeder Vertragsabschluss mit der GWG München erfolgt freiwillig und 
ohne Zwang, die Umstände sind den Mieter*innen im Vorfeld bekannt.

Die GWG München erinnert jedoch zusätzlich, mindestens ein Jahr und nochmals drei Monate 
vor Ablauf des Zeitmietvertrags, schriftlich an dessen Ablauf und verweist abermals darauf, 
dass durch die GWG München kein Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt werden kann.

Dem Antrag Nr. 20-26 / B 05456 ist gemäß den vorstehenden Ausführungen entsprochen 
worden.

Mit freundlichen Grüßen
gez. 
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